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amerika und wahrscheinlich auch Deutschland zustimmen würden, wenn die 
Schweiz sich anerbieten wollte, für ein permanentes internationales Schiedsge
richt den Sitz anzubieten und einzurichten, also ein geeignetes Gebäude zur 
Verfügung zu stellen u.s.w. Hievon steht in den offiziellen Aktenstücken nichts 
und ich mache Ihnen die Mittheilung ganz confidentiell. Der Bundesrat glaubt, 
dass man in dieser Sache zuerst gewärtigen muss, welche Haltung in erster Linie 
Russland und dann auch die übrigen Grosstaaten einnehmen. Die schweizeri
schen Delegierten werden aber Augen und Ohren offen halten und eintretenden 
Falls nicht zögern, um zu erklären, dass die Schweiz es sich zur hohen Ehre 
anrechnen würde, einem permanenten internationalen Schiedsgerichte ein wür
diges Heim zu bieten. Es ist nicht unmöglich, dass diese Frage schliesslich posi
tive Gestalt annimmt, denn alle Grosstaaten werden froh sein, Russland zu 
irgend einem Resultate verhelfen zu können. Vorerst aber ist für uns offenbar 
ein bescheidenes Abwarten angezeigt. Das ist die Auffassung des Bundesrates 
und ich zweifle nicht daran, dass Sie uns darin beistimmen.

Ich hatte gestern Gelegenheit mit Herrn Oberst Künzli über die Angelegen
heit zu sprechen und er wird Ihnen noch näher darüber berichten können.

Sodann habe ich zur Instruktion noch zu bemerken, dass selbstverständlich 
bei Punkt 33 betreffend die zu verbietenden Geschosse die Meinung nicht die ist, 
dass etwa unsre Stahlmantelgeschosse auch von dem Verbot betroffen werden 
sollten. Ein Mitglied des Bundesrates war darüber im Zweifel und deshalb 
erhielt ich Auftrag, Ihnen das noch speziell zu erwähnen. Endlich soll ich noch 
darauf hinweisen, dass von der Motion Gobat betreffend Schutz der Kirchen4, 
Schulhäuser etc. im Berichte des Justizdepartements die Rede ist.

Sollten Sie nach Empfang der Instruktionen etc. noch irgend welche Auf
schlüsse wünschen, so stehe ich selbstverständlich stets zu Ihren Diensten.

3. Cf. n° 307.
4. Cf. Procès-verbal du Conseil national de la séance du 9 juin 1899  (E 1001 (c) d 1 /130,  
n° 912).
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Le Ministre de Suisse à Berlin, A. Roth, 
au Président de la Confédération et Chef du Département politique, E. Müller

L Berlin, 8. Mai 1899

Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihre sehr gefälligen, auf die Instruktionen 
des Bundesrathes für die Haager-Conferenz bezüglichen Mittheilungen vom 6. 
d.M ts.1 mit dem Beifügen, dass mir die gedachten Instruktionen samt Beilagen 
ebenfalls zugekommen sind.

1. C f n° 310.
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Von Ihren interpretativen Bemerkungen betreffend die Ihrer Delegation an 
der Hand des Berichtes des Politischen Departements ertheilten Instruktionen 
in der Frage der Schiedsgerichte habe ich bestens Vormerk genommen. Darin, 
dass wir «mithelfen» sollen, wenn auf diesem Gebiete etwas erreichbar ist, gehe 
ich mit Ihnen und dem hohen Bundesrathe völlig einig; ebenso bin ich aber mit 
der «etwas skeptischen Art der Behandlung» dieser Frage seitens Ihres Departe
ments durchaus einverstanden. Auch in dieser Frage sollen wir uns — nach mei
nem Dafürhalten — nicht vordrängen und bemüht sein, jedem Vorgehen mög
lichst aus dem Wege zu gehen, das diese oder jene der leitenden Mächte gegen 
uns indisponieren könnte, natürlich mit der Massgabe, dass wir nach keiner 
Richtung unseren principiellen Standpunkt preisgeben. Ich betrachte diese Ver
haltungslinie für uns namentlich deswegen als in hohem Masse empfehlens- 
werth, weil uns offenbar die dankbare Aufgabe zufallen dürfte, in der Frage der 
Revision der G enfer-Convention die führende Rolle zu übernehmen und weil 
wir danach trachten müssen, uns für die Lösung dieser Frage alle Mächte, ohne 
Ausnahme, möglichst «warm zu halten».

Von dem Ihnen zur Kenntnis gelangten Gerücht, wonach Grossbritannien, 
Nordamerika und wahrscheinlich auch Deutschland zustimmen würden, wenn 
die Schweiz sich anerbieten sollte, fü r ein permanentes internationales Schiedsge
richt den Sitz anzubieten, habe ich nie auch nur die geringste Andeutung erhal
ten. Einstweilen stelle ich dieser Meldung ein gewichtiges Fragezeichen gegen
über und würde ich, speciell was Deutschland betrifft, im hohem Masse erstaunt 
sein, wenn sich dieselbe auch nur annähernd als begründet erweisen sollte. 
Enfin, nous verrons! Dass wir uns gegebenenfalls genau an Ihre Instruktionen 
halten würden, versteht sich von selbst. Ebenso selbstverständlich ist, dass wir 
uns in gutfindender Weise informatorisch um die Sache bekümmern. Nur müs
sen wir uns davor hüten, der da und dort sich gelegentlich geltend machenden 
Bemängelung der Schweiz, wegen ihres «Heisshungers» nach internationalen 
Bureaux in die Hände zu arbeiten.

Auch von Ihren Mittheilungen betreffend die Absichten des Bundesrathes 
mit Rücksicht auf Punkt 3 der Instruktionen2, die zu verbietenden Geschosse 
anbelangend, habe ich gebührend Notiz genommen.

Für den Moment bin ich nicht in der Lage, Sie betreffend die Instruktionen 
um weiteren Aufschluss zu bitten; ich nehme aber bestimmt an, dass ich im Ver
laufe der Conferenz mich öfters veranlasst sehen dürfte, mir von Ihnen vertrauli
che Winke und Directionen auszubitten und mache es mir zur angenehmen 
Pflicht, Ihnen für die mir zu erkennen gegebene Bereitwilligkeit hiezu, den ver
bindlichsten Dank auszusprechen.

Nach den Haag gedenke ich also, wie ich heute Ihrem Departemente melde, 
am 16. d.M ts., in der Frühe, abzureisen.

2 . Cf. n° 307.
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